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Sehr geehrte Damen und Herren,

das neue Jahr bringt in unserer Kanzlei einige  
personelle Veränderungen mit sich. So freuen 
wir uns über drei junge Kollegen, die wir Ihnen 
auf Seite 3 näher vorstellen.

Neues gibt es auch im Bayerischen Baurecht 
zu berichten. Ebenso hat der Gesetzgeber 
das Unterhaltsrecht neu geregelt. 
Unterhaltsberechtigten können 2008  
einige Änderungen drohen. 

Ihre Kanzlei
Meidert & Kollegen

I. QUARTAL 2008MEiDERT AKTUELL

 �Neuer Unterhalt für Kinder    
Mit dem neuen Unterhaltsrecht seit 1. Januar 2008 gilt 
auch eine neue �Düsseldorfer Tabelle� für den Unterhalt 
der Kinder. Wesentlicher Unterschied zur alten Tabelle ist, 
dass statt 13 nur noch 10 Einkommensgruppen von 
1.500 � bis 5.100 � netto vorhanden sind. Zum Zweiten 
ist die Unterscheidung in eine Ost- und eine West-Tabelle 
weggefallen. Zum Dritten wird, wie früher, schon ab der 
1. Einkommensstufe das hälftige Kindergeld mit 77 � 
oder 89,50 � für das 4. Kind vom Tabellenbetrag abgezo-
gen. Die Mindestzahlbeträge belaufen sich daher jetzt 
auf 202 � für Kinder bis fünf Jahren, 245 � bis 11 Jahren 
und 288 � bis 18 Jahren.

Des Weiteren ändert sich auch die Rangfolge der Unter-
haltsberechtigten. Dies betrifft insbesondere die Fälle, in 
denen die geschiedene Ehefrau mit einer zweiten Ehe-
frau, welche ebenfalls Kinder betreut, konkurriert. Früher 
war die geschiedene Ehefrau oft vorrangig beim Unter-
halt zu berücksichtigen, obwohl sie keine Kinder mehr zu 
betreuen hatte. 

Die genaue Entwicklung muss aber der neueren Recht-
sprechung überlassen bleiben. Dazu zählt auch, ab wann 
der Ehepartner, der kleine Kinder betreut, wieder voll 

einer Arbeitstätigkeit nachgehen muss. Die früheren 
Altersgrenzen, wonach eine ganztägige Erwerbstätigkeit 
erst ab dem 15. Lebensjahr des Kindes geschuldet wurde, 
sind stark aufgeweicht und nach unten gesetzt.

Denn das Bundesverfassungsgericht hatte entschieden, 
dass es eine entsprechende Ungleichbehandlung sei, 
wenn verheiratete Frauen länger Kinderbetreuungs-
unterhalt für sich erhalten, als unverheiratete Frauen. 
Diese erhalten nämlich per Gesetz nur Unterhalt für sich 
bis drei Jahre nach der Geburt des Kindes.

Ihre Ansprechpartner für das Unterhaltsrecht sind 
Fachanwälte Thomas Sauer, Tel. 0821- 90630-33  

und Peter Hager, Tel. 0821-90630-12

Praxistipp:
Nach der neuen Gesetzeslage und der 
darauf aufbauenden Rechtsprechung 
kann sich der Unterhalt für die Kinder 
und den Ehepartner für früher geschlos-
sene Vergleiche oder Urteile ändern. 
Wenn Sie konkrete Fragen haben,  
können Sie sich gerne an unsere  
Experten in der Kanzlei wenden. 



 �Neue Bayerische Bauordnung (BayBO)    
Seit 1. Januar 2008 ist die neue Bayerische Bauordnung in 
Kraft getreten. Sie bringt wesentliche Neuerungen. Viel-
fach ist dabei Bürokratie abgebaut worden. So können die 
Behörden Baugenehmigungen künftig schneller erteilen. 

Baugenehmigungsverfahren 
Das Baugenehmigungsverfahren ist anders als bisher jetzt 
ausschließlich auf die Prüfung von Baurecht beschränkt. 
Die Genehmigungsbehörde prüft z. B. immissionsschutz-
rechtliche Fragen nur dann noch, wenn sie baurechtlich 
relevant sind. Im vereinfachten Genehmigungsverfahren 
ist der Prüfungsumfang nochmals erheblich reduziert 
worden. So sind nur noch die planungsrechtlichen Zuläs-
sigkeitsfragen des Bauvorhabens zu prüfen. Somit kon-
trollieren die Behörden z. B. Abstandsflächen, Stellplatz-
problematik und Verunstaltungsverbote nicht mehr.

Genehmigungsfreistellung
Das Genehmigungsfreistellungsverfahren gilt nunmehr 
auch für gewerbliche Bauvorhaben, sofern kein Sonder-
bau vorliegt. Voraussetzung ist auch weiterhin, dass das 
Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans 
liegt. Sofern das Vorhaben von diesem Bebauungsplan 
oder anderen örtlichen Bauvorschriften abweichen will, 
entscheidet über isolierte Abweichungen nun nicht mehr 
die Baugenehmigungsbehörde, sondern die zuständige 
Gemeinde.

Abstandsflächenrecht
Unberührt bleibt der Grundsatz, dass sich die Tiefe der 
Abstandsfläche nach der Wandhöhe richtet und grund-
sätzlich eine Wandhöhe (1 H), mindestens aber 3 m be-
trägt. Die Privilegierung von 2 Außenwänden </= 16 m 
auf ‰ H hat der Gesetzgeber beibehalten. Hervorzuheben 
sind die ˜nderungen für Grenzgaragen: Eine maximale 
Nutzfläche ist nicht mehr enthalten, die Zulässigkeit von 
Grenzgaragen und sonstigen Grenzgebäuden bemisst 
sich nur noch nach der Wandhöhe (wie bisher 3 m im Mit-
tel) und der Wandlänge (jetzt maximal 9 m). 	  
Neu ist: Gemeinden können durch Satzung oder durch 
Bebauungsplan für ihr Gesamtgebiet oder Teile davon ein 
abweichendes Abstandsflächenrecht einführen. Danach 
muss die Abstandsflächentiefe nur noch 0,4 H, minde-
stens aber 3 m, betragen. 

Zulässigkeit von Wohnungen und Aufenthaltsräumen
Ab Januar 2008 sind keine Mindestraumhöhen für Aufent-
haltsräume mehr vorgeschrieben.

Stellplätze
Die Mindestzahl der notwendigen Stellplätze wird künftig 
durch eine Rechtsverordnung geregelt werden. Die Ge-
meinden können aber durch eine Ortssatzung davon ab-
weichende Regelungen treffen. Gleiches gilt für einen 
Bebauungsplan. Die tatsächliche Herstellung von Stell-
plätzen und die Stellplatzablöse stehen nunmehr gleich-
wertig nebeneinander. Gleichzeitig ist die bisherige Praxis 
der Landeshauptstadt München nicht mehr zulässig, die 
Zahl der tatsächlich herzustellenden Stellplätze stark zu 
beschränken und an deren Stelle eine Ablöse zu fordern. 

Beseitigung von Anlagen
Die Verfahrensfreiheit ist im Vergleich zur bisherigen 
Rechtslage deutlich ausgeweitet worden. Baubeseitigun-
gen sind nunmehr entweder ganz verfahrensfrei oder nur 
noch anzeigepflichtig.

Ihre Ansprechpartner für öffentliches Baurecht sind: 
Fachanwalt Dr. Nikolaus Birkl, Tel. 089-5458780, 

Rechtsanwalt  Mathias Reitberger, Tel. 089-5458780 
Rechtsanwalt Fritz Böckh, Tel. 0821-90630-12

Praxistipp:
Die neue Bayerische Bauordnung bringt 
weitere erhebliche Verfahrensfreiheiten. 
Die Zahl der völlig verfahrensfreien bau-
lichen Anlagen ist erheblich verändert. 
Für welche Bauten nun keine Baugeneh-
migungen nötig sind, können Sie gerne 
bei unseren Experten nachfragen. 
Durch die neue Bayerische Bauordnung 
hat sich aber auch die Verantwortung 
des Bauherrn und seines Architekten 
nochmals erhöht. Denn die Baugeneh-
migungsbehörden prüfen im Regelfall 
nur noch planungsrechtliche Vorschrif-
ten. Für alle anderen bautechnischen  
Belange haften Bauherr und Architekt.

 �Mieter muss neue Heizkostenverteiler akzeptieren 
Nach dem Urteil des Amtsgerichtes Frankfurt muss der  
Mieter den Einbau von elektronischen Heizkostenvertei-
lern akzeptieren, deren Daten über Funk abgerufen wer-
den können. Bei einer Datenauslesung muss also niemand 
anwesend sein, noch muss der Mieter dritten Personen 
Zutritt zur Wohnung gewähren. 

So wollten Vermieter derartige elektronische Heizkos-
tenverteiler anbringen. Der Mieter hat den Zugang zu sei-
ner Wohnung zu diesem Zweck verweigert. Zu Unrecht. 
Das Amtsgericht hat den Standpunkt vertreten, dass es 
sich um eine Modernisierungsmaßnahme im Sinne des 
§ 554 Abs. 2 BGB handelt. Diese muss der Mieter dulden. 

Ihre Ansprechpartner für Miet- und Wohnungseigentumsrecht sind  
Fachanwalt Peter Schicker, Tel. 0821-90630-11 und  

Rechtsanwalt Dr. Michael Sommer, Tel. 0821-90630-45

MEiDERT TERmiNE

Seminarveranstaltung
• Tagesseminar zur Hofübergabe 
Unter Leitung von Rechtsanwalt Josef Deuringer findet ein 
Tagesintensiv-Seminar zu Fragen rund um die Hofübergabe 
statt. Die Veranstaltung wird am 15. Februar 2008 im Haus der 
Bayerischen Landwirtschaft in Herrsching durchgeführt. 

Anmeldungen können über unsere Kanzlei erfolgen unter  
Tel. 0821-90630-44



 �Vermieter muss Betriebskosten bei leerer 
Wohnung zahlen

Bei einer leer stehenden Wohnung sind die verbrauchs-
abhängigen, aber nach Wohnfläche abgerechneten 
Betriebskosten vom Vermieter zu zahlen, so das Urteil 
des Bundesgerichtshofes. Eine ˜nderung des vereinbar-
ten Umlageschlüssels ist nur unter ganz engen Verhält-
nissen möglich, also praktisch nur dann, wenn das Er-
gebnis für den Vermieter unerträglich wäre. Dies 
verneinen in aller Regel die Gerichte.	   
Grundsätzlich gilt: Werden die (kalten) Betriebskosten 
vereinbarungsgemäß nach Quadratmetern umgelegt, 
hat der Vermieter die Betriebskosten selbst zu tragen, die 
auf die leer stehenden Wohnungen entfallen.

Ihre Ansprechpartner für Miet- und Wohnungseigentumsrecht sind 
Fachanwalt Peter Schicker, Tel. 0821-90630-11 und 

Rechtsanwalt Dr. Michael Sommer, Tel. 0821-90630-45

 �Vertragliche Bindung an Werkstatt ist erlaubt   
Käufer eines Fahrzeugs erhalten eine wesentlich längere 
Garantie, wenn sie Vertragsklauseln unterschreiben, wo-
nach sie regelmäßige Wartungsdienste ausschließlich in 
den markengebundenen Vertragswerkstätten durchfüh-
ren lassen. Dass solche Klauseln wirksam sind, hat der Bun-
desgerichtshof (BGH) am 12. Dezember 2007 bestätigt. 

Im konkreten Fall ging es um die gewährte Mercedes 
Benz �Mobilo-Life�-Garantie. Diese garantiert unter an-
derem eine 30-jährige Durchrostungsresistenz von in-
nen, wenn das Fahrzeug regelmäßig in Mercedes Benz 
Werkstätten gewartet wird.	  
Das Berufungsgericht hatte dem Käufer, der das Fahr-
zeug in anderen Werkstätten warten ließ, noch Recht 
gegeben. Denn es war der Ansicht, dass eine derartige 
Klausel, welche den Käufer wegen der Garantie an Mer-
cedes Werkstätten binden soll, unangemessen benach-
teiligend sei. Der BGH hat dem widersprochen. Es handle 
sich um eine zulässige Kundenbindung an bestimmte 
Werkstätten. Dafür erhält der Kunde auch eine freiwillig 
wesentlich längere Garantie. �Leistung� und �Gegenleis-
tung� stünden hier in keinem Missverhältnis. 	  
Ausschlaggebend war aber auch, dass Mercedes über 
ein flächendeckendes Netz von Vertragswerkstätten  
verfügt. Wesentlich war für den BGH, dass der Fahrzeug-
hersteller Garantiegeber war und nicht, wie so oft, ein 
Dritter (Garantieversicherer). 

Ihr Ansprechpartner für Versicherungsrecht ist
Rechtsanwalt Thomas Sauer, Tel.: 0821 - 90630-33

Praxistipp:
Bietet ein Gebrauchtwagenhändler  
nur dann eine längere Garantie an, 
wenn Sie sich an seine Werkstatt bin-
den, dürfte die BGH-Entscheidung  
sicherlich anders aussehen. Solche  
einseitigen Klauseln beim Gebraucht-
wagenkauf dürften unseres Erachtens 
vor Gericht kein Bestand haben.

MEiDERT iNTERN

Drei neue Kollegen in der Kanzlei
Wir freuen uns, Ihnen neue junge engagierte Anwälte 
vorstellen zu dürfen, die unser Team verstärken: 
Rechtsanwalt Fritz Böckh übernimmt mit 34 Jahren  

die Nachfolge von Rechtsanwältin Boelling, 
die aus familiären Gründen zum Jahres-
wechsel aus unserer Kanzlei ausgeschie-
den ist. Rechtsanwalt Böckh verfügt über 
ein umfangreiches theoretisches Wissen 

und auch über eine langjährige Erfahrung im Verwal-
tungsrecht. Nach seinem Studium an der Bayerischen  
Beamtenfachhochschule war er in der Inneren Verwal-
tung im Landratsamt Augsburg tätig. Diese Tätigkeit hat 
er auch während des Studiums der Rechtswissenschaften 
beibehalten.  Nicht zuletzt deswegen wurde er 2005  
zum Leiter der Verwaltung der Katholischen Stiftungs-
fachhochschule München berufen. Herr Böckh ist Fach-
mann im Verwaltungsrecht. 
Rechtsanwalt Dr. jur. Michael Sommer verstärkt unsere 
Kanzlei im Bereich des Mietrechts, insbesondere gewerb-
liches Mietrecht und allgemeines Zivilrecht. Er promo-

vierte im Bereich des internationalen  
Wettbewerbs- und Verbraucherrechts und  
verfügt über besondere Kenntnisse im  
Bereich des österreichischen Zivilrechts. 
Herr Dr. Sommer steht in Vorbereitung auf 

die Fachanwaltsqualifikation für Miet- und Wohnungs-
eigentumsrecht sowie Arbeitsrecht. Studienbegleitend 
absolvierte er an der Fernuniversität Hagen erfolgreich 
das Weiterbildungsstudium Sportrecht.
Rechtsanwalt Wolfgang Sontheimer ist vorwiegend im 
öffentlichen aber auch im zivilen Baurecht tätig. Er ver-

fügt mit seinen 33 Jahren über eine mehr-
jährige praktische Erfahrung im zivilen 
Bau- und Architektenrecht. Mitgewirkt hat 
er an einem Buchbeitrag für das �Prozess-
handbuch Privates Baurecht� sowie an di-

versen Seminaren mit dem Schwerpunkt �Baumängel�. 
Rechtsanwalt Sontheimer belegte als Ergänzung zu  
seinem wirtschaftsrechtlichen Wahlfach einen Kurs in  
Betriebswirtschaft für Rechtsreferendare. Besonderes  
Interesse galt dabei dem GmbH- und Aktienrecht.

Rechtsanwalt Baumann ist Richter am Anwalts-
gericht
Die bayerische Staatsministerin der Justiz, Dr. Beate Merk, 
hat unseren Kollegen Rechtsanwalt Guntram Baumann, 
zum Richter am Anwaltsgericht mit Wirkung zum  
1. November 2007 ernannt. Das Anwaltsgericht ist eine 
berufsrechtliche richterliche Institution, die bei berufs-
rechtlichen Verfehlungen von Rechtsanwälten tätig wird.

Meidert & Kollegen haben wieder gespendet
Auch im letzten Jahr haben wir unseren Erfolg mit  
denen geteilt, die wirtschaftlich auf Unterstützung ange-
wiesen sind. So haben wir mit Spenden unterstützt: 
�	� Verein zur Förderung lernbehinderter Kinder,  

Jugendlicher und jungen Erwachsener e.V.
�	 Bayerisches Rotes Kreuz
�	 Peutinger Kollegium
�	 Beitrag zur Renovierung der Annakirche
�	 Unicef und Misereor



K ANZLEiEN

 �Europarecht verschärft Kündigungen    
Bei der Berechnung der Kündigungsfrist wurden bisher 
Zeiten vor Vollendung des 25. Lebensjahres nicht berück-
sichtigt nach § 622 Abs. 2 Satz 2 Bürgerlichem Gesetz-
buch (BGB). Nachdem diese Vorschrift nur an das Lebens-
alter anknüpft, ist sie nach dem Europäischen Gerichtshof 
unanwendbar, da sie gegen die EU-Grundsätze der  
Altersdiskriminierung verstoßen. Folge: Kündigungen 
können wegen des Verstoßes gegen Gemeinschaftsrecht 
unwirksam sein, wenn der Arbeitgeber sie einem Arbeit-
nehmer gegenüber unter Verkürzung der Kündigungs-
frist ausspricht. Das Landesarbeitsgericht Berlin hat aller-
dings in einer Entscheidung vom 24. Juli 2007 die 
Umdeutung für zulässig erachtet. Danach sei die Kündi-
gung nicht unwirksam, sondern würde nur zu einem  
späteren Zeitpunkt wirken. 

Ihr Ansprechpartner für das Arbeitsrecht ist
Fachanwalt Guntram Baumann, Tel. 0821-90630-40

Praxistipp:
Arbeitgeber sind daher gut beraten, 
beim Ausspruch von Kündigungen  
auch Zeiten vor Vollendung des  
25. Lebensjahres bei der Berechnung 
der Betriebszugehörigkeit zu berück-
sichtigen. Andernfalls laufen sie  
Gefahr, dass die Kündigung als 
Ganzes unwirksam ist.

 �Das besondere Auslandskonto   
Auch andere Länder in Europa führen eine Verkehrssün-
derkartei ähnlich der Zentralen Verkehrssünderkartei in 
Flensburg.

So besitzt in Italien jeder Fahrerlaubnisinhaber ein Gut-
haben von 20 Punkten. Bei einem Verkehrsverstoß wer-
den von diesem Guthaben Punkte abgezogen. Der Ver-
lust der gesamten Punkte innerhalb eines Jahres führt zu 
einem zweijährigen Fahrverbot. Es ist noch nicht 
höchstrichterlich geklärt, ob Italien dieses System auch 
auf ausländische Kraftfahrer anwenden darf.

In Österreich gibt es kein Punktesystem, sondern ein Vor-
merksystem für �Risikolenker�. Dieses Vormerksystem 
wendet das Alpenland auch auf Fahrer ohne Wohnsitz in 
Österreich an. Jedoch kann das Land die Konsequenzen 
wie Führerscheinentzug nicht für ausländische Fahrer 
vollstrecken. 

Umgekehrt führen Zuwiderhandlungen im Straßenver-
kehr im Ausland zu keinem Eintrag im Flensburger Ver-
kehrszentralregister. Wird jemand im Ausland (z.B. in 
Österreich oder der Schweiz) jedoch mit einem Fahrver-
bot belegt, melden die Behörden das Verbot allerdings 
informatorisch an das Verkehrszentralregister. Dort wird 
es eingetragen und kann auch für die Eignungsbeurtei-
lung nach deutschem Recht herangezogen werden.

Ihr Ansprechpartner für das Verkehrsrecht ist
Rechtsanwalt Josef Deuringer, Tel. 0821-90630-44

 Kanzlei München
•	� Dr. jur. Nikolaus Birkl 

Fachanwalt für Verwaltungsrecht
•	� Mathias Reitberger
•	� Meike Baur
•	� Hartwig Schneider
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 Kanzlei Augsburg
•	� Hermann Meidert
•	� Peter Schicker 

Fachanwalt für Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht

•	� Josef Deuringer
•	 Dr. jur. Kurt Gribl 
	� Fachanwalt für Bau-  

und Architektenrecht
•	� Guntram Baumann 

Fachanwalt für Arbeitsrecht
•	� Peter Hager 

Fachanwalt für Familienrecht 
auch Dipl. Betriebswirt (FH)

•	� Christine Sauer
•	� Thomas Sauer 

Fachanwalt für Familienrecht

 �In Kooperation mit
Andrea Versteyl Rechtsanwälte
•	� Kanzlei Berlin
•	� Kanzlei Hannover
•	� Kanzlei Hamburg

Prof. Versteyl Rechtsanwälte
•	� Kanzlei Burgwedel
•	� Kanzlei Hannover
•	� Kanzlei Peine
•	� Kanzlei Berlin

Sondermann Rechtsanwälte
•	 Kanzlei Essen
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•	� Nicole Kandzia, geb. Ewald 
Fachanwältin für Verwaltungsrecht

•	� Dr. jur. Thomas Jahn
	� Fachanwalt für  Bau- 

und Architektenrecht
•	� Dr. jur. Thomas Barnert 

Privatdozent für Gesellschaftsrecht
•	� Fritz Böckh
•	� Nico F. Kummer
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